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Beschlussvorlage öffentlichS T A D T   S Y K E 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n 2024/094-05-05

Verfasser/in:
Frau A. Löhmann, Tel.: 
164-102
Frau C. Prößler, Tel: 164-
200

Federführend:
Fachbereich 1 - Organisation, IT 
und Personal

Aktenzeichen: Datum:
11.11.2024

Beratungsfolge: TOP Ein Ja Nein Ent. Bemerkung
05.12.2024 FiWi

12.12.2024 VA

18.12.2024 Rat

Betreff:
Beratung und Beschluss über die Haushaltssatzung 2025 der Stadt Syke - hier Stel-
lenplan 2025: Einrichtung einer Stelle als Sozialpädagog:in im Fachbereich 2 - Bil-
dung und Generationen

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Syke beschließt die Einrichtung einer weiteren Stelle als Sozialpäd-
agog:in im Fachbereich 2 – Bildung und Generationen mit einer Eingruppierung in die Ent-
geltgruppe S11b TVöD.

Sachverhalt:
Im städtischen Jugendhaus gibt es derzeit insgesamt 5 Mitarbeiter:innen. Feste Stellen im 
Stellenplan sind 4 Vollzeitstellen (inkl. der Jugendhausleitung). Darüber hinaus ist derzeit 
eine Mitarbeitern befristet bis zum 30.04.2025 beschäftigt. 

Um die Öffnungszeiten des Jugendhauses in Syke abzudecken und den Jugendtreff Barri-
en durchführen zu können, ist es notwendig, eine zusätzliche Stelle dauerhaft in den Stel-
lenplan einzubringen. Eine Kontinuität und Beständigkeit in der Jugendarbeit kann damit 
besser realisiert werden. 

Die befristete Stelle der o.g. Mitarbeiterin wurde im Stellenplan mit der Einstellung der Mit-
arbeiterin hinterlegt, diese wird nunmehr dauerhaft in den Stellenplan eingestellt. In der 
absoluten Anzahl der Stellen ergibt sich daraus daher keine Änderung. Sofern die Stelle 
jedoch nicht dauerhaft eingestellt wird, würde die Stelle ab dem 01.05.2025 entfallen. Eine 
weitere befristete Beschäftigung der vorhandenen Mitarbeiterin ist aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften nicht möglich.

Finanzielle Auswirkungen:
Die Kosten für die die Stelle betragen ca. 68.000 EURO im Jahr und sind im Gesamtvolu-
men berücksichtigt.

Nachhaltigkeit:
Durch die zusätzliche Stelle erfolgt eine Beständigkeit in der städtischen Jugendarbeit.

Durchführungszeitraum:
Die zusätzliche Stelle wird im Stellenplan 2025 eingerichtet.
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